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Informationen rund um das Kfz und die Fahrerlaubnis 

Thema: Kfz-Zulassung 

 Ich bin mit meinem Fahrzeug nach Deutschland eingereist. Was muss ich beachten? 
Wenn Sie mit Ihrem in der Ukraine zugelassenen Fahrzeug nach Deutschland gekommen sind, 
beachten Sie bitte die nachfolgenden Informationen:  

1. Kfz-Haftpflichtversicherung 
Wer in Deutschland mit einem Fahrzeug unterwegs ist, benötigt eine Kfz-Haftpflichtversicherung. 
Das Fahren ohne gültige Versicherung ist in Deutschland nicht erlaubt. Fährt man ohne Kfz-
Haftpflicht-versicherung in Deutschland auf öffentlichen Straßen, begeht man eine Straftat. Darüber 
hinaus wird man persönlich für die Schäden in Regress genommen, die man mit seinem Fahrzeug 
bei Dritten verursacht. Auch kann das unversicherte Fahrzeug durch die Behörden sichergestellt 
werden. 
Für in der Ukraine zugelassene Fahrzeuge kann die benötigte Versicherung auf verschiedene Weise 
erlangt und nachgewiesen werden: 

• Mit einer Grünen Karte, die der Versicherungsnehmer von seinem ukrainischen Kfz-Haft-
pflichtversicherer erhalten hat. Die Grüne Karte des ukrainischen Versicherers kann man 
momentan auch aus Deutschland digital erhalten. Nähere Informationen findet man unter 
http://www.mtsbu.ua/ua/green_card/80365/. Die Grüne Karte garantiert Kfz-Haftpflichtver-
sicherungsschutz für die auf der Grünen Karte freigezeichneten Länder. 

• Mit einer an der EU-Außengrenze erworbenen gültigen Grenzversicherung. Diese gewährt 
Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz in der gesamten Europäischen Union und in den in der 
Grenzversicherung ggf. aufgeführten weiteren Ländern. 

• Mit einer in Deutschland erworbenen Grenzversicherung. Diese gewährt ebenso Kfz-
Haftpflicht-versicherungsschutz in der Europäischen Union und in den in der Grenzver-
sicherung ggf. aufgeführten weiteren Ländern. 

Der Fahrer/-in muss die Grüne Karte bzw. die Bestätigung über den Erwerb einer Grenzversicherung 
mit sich führen und im Kontrollfall vorzeigen bzw. zur Prüfung aushändigen. 
Nähere Information zum Abschluss einer Grenzversicherung in Deutschland sowie weitere Infor-
mationen zur Kfz-Haftpflichtversicherung finden Sie unter 
https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfz-versicherung-fluechtlinge-ukraine-
84714 

2. Ausnahme für ukrainische Fahrzeuge von der Zulassung in Deutschland nach Ablauf eines Jahres 
Ukrainische Fahrzeughalter/-innen, die nicht ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben 
werden, können eine Ausnahmegenehmigung nach § 47 Absatz 1 FZV beantragen. Diese wird unter 
der Auflage erteilt, dass diese mitzuführen ist. Die Ausnahme darf längstens bis zum 31. März 2024 
und nur für die Dauer der Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung erteilt werden. Geltungsbereich 
der Ausnahme-genehmigung ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ab dem 1. April 2024 
gilt für die ukrainischen Fahrzeuge die Zulassungspflicht nach der FZV uneingeschränkt und 
wie unter dem Punkt 3. Zulassung eines Kfz beschrieben. 
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 Wo erhalte ich die Ausnahmegenehmigung nach § 47 Absatz 1 FZV? 
Bitte stellen Sie den Antrag für die Ausnahmegenehmigung beim Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr. Der Antrag kann auf der Website des LASuV heruntergeladen werden. Der Antrag muss 
eine Unterschrift des Antragstellers enthalten. Der Antrag kann in PDF-Form per E-Mail an 
poststelle@lasuv.sachsen.de gestellt werden. Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beiliegen: 

• Zulassungspapiere, die zum internationalen Verkehr berechtigen 
• Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
• Nachweis über eine Haftpflichtversicherung 
• Nachweis über eine positiv abgeschlossene Verkehrssicherheitsuntersuchung (erstellt von 

DEKRA, TÜV, GTÜ oder KÜS) 

3. Zulassung eines Kfz  
Wer in Deutschland ein nicht in Deutschland zugelassenes Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 
führt, muss dieses nach (spätestens) einem Jahr in Deutschland zulassen. Der Zeitraum eines 
Jahres berechnet sich ab dem Tag der Einreise nach Deutschland. Ab dem Zeitpunkt der Zulassung 
des Fahrzeuges in Deutschland sind auch Kraftfahrzeugsteuern zu entrichten. 
Ohne eine deutsche Zulassung ist das Fahren in Deutschland nach Ablauf der Jahresfrist nicht 
erlaubt. Führt man ein Fahrzeug in Deutschland, das nicht hier zugelassen ist, obwohl es hier 
zugelassen sein müsste (also nach spätestens einem Jahr), begeht man eine Ordnungswidrigkeit. 
Dafür erhält man ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro. Weiterhin wird ein kostenpflichtiges Verfahren 
zur Versagung des Betriebs des Fahrzeuges in Deutschland eingeleitet. 
Eine Zulassung vor Ablauf der Jahresfrist hat zu erfolgen, wenn der Halter erklärt, dass der 
regelmäßige Standort des Fahrzeugs in Deutschland begründet ist oder der Halter erst ohne 
Fahrzeug nach Deutschland eingereist ist, hier seinen Wohnsitz gründet und erst anschließend das 
in der Ukraine zugelassene Fahrzeug nach Deutschland überführt. 
Ein Fahrzeug kann bei der Kfz-Zulassungsbehörde der Stadt Leipzig zugelassen werden, wenn der 
Halter des Fahrzeuges in der Stadt Leipzig wohnt. Für die Zulassung muss man einen Antrag stellen 
und die folgenden Unterlagen vorlegen: 

• Reisepass und Aufenthaltsgewährung aufgrund Ratsbeschluss der EU und 
Meldebescheinigung, 

• ukrainische Fahrzeugdokumente und Kennzeichen,  
• Vollgutachten, erstellt von DEKRA, TÜV, GTÜ oder KÜS oder alternativ, wenn vorhanden 

eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung und gültige Hauptuntersuchung von DEKRA, 
TÜV, GTÜ oder KÜS; ist die EG-Übereinstimmungsbescheinigung nicht in Deutsch, so ist 
zusätzlich noch ein Datenblatt erforderlich, welches Sie bei der Hauptuntersuchung mit 
anfordern können, 

• Verzollungsnachweis 
• Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO 
• eine deutsche Haftpflichtversicherung (eVB = siebenstelliger Code), 
• eine deutsche Bankverbindung für das SEPA-Mandat für die Kfz-Steuer 

Bitte beachten Sie, dass es in der Stadt Leipzig eine Umweltzone gibt, in der nur Fahrzeuge mit der 
Schadstoffklasse 4 (grüne Plakette) am Verkehr teilnehmen dürfen. Die betroffenen Bereiche der 
Stadt Leipzig sowie weitere Informationen finden Sie unter https://www.leipzig.de/umweltzone. 
Die Plakette erhalten Sie bei allen bundesdeutschen Kfz-Zulassungsbehörden (in Leipzig bei der 
Zulassungsbehörde des Ordnungsamtes), den amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen 
für den Kfz-Verkehr (DEKRA, TÜV und andere) und den zur Abgasuntersuchung berechtigten Kfz-
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mailto:poststelle@lasuv.sachsen.de
https://www.leipzig.de/umweltzone


 

 
 

Werkstätten. Sie können die Plakette auch über das Internet bestellen, zum Beispiel bei den amtlich 
anerkannten Überwachungsorganisationen für den Kfz-Verkehr. Da es keine einheitliche 
Gebührenregelung gibt, können die Preise zwischen behördlichen sowie privatwirtschaftlichen 
Ausgabestellen variieren, in der Regel werden bei der Online-Bestellung höhere Kosten berechnet. 
In der Zulassungsbehörde des Ordnungsamtes kann die Plakette für fünf Euro erworben werden. 

 Wo erhalte ich die Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO? 
Bitte stellen Sie den Antrag für die Ausnahmegenehmigung formlos beim Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr. Der Antrag muss eine Unterschrift des Antragstellers enthalten. Der Antrag kann in 
PDF-Form per E-Mail an poststelle@lasuv.sachsen.de gestellt werden. Dem Antrag müssen 
folgende Unterlagen beiliegen: 
 

• das Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO, erstellt von 
DEKRA, TÜV, GTÜ oder KÜS, 

• der Verzollungsnachweis (erhalten Sie beim Hauptzollamt Dresden, Zollamt Taucha, Str. des 
17. Juni 1, 04425 Taucha), und 

• Zulassungsbescheinigung aus der Ukraine (das Fahrzeug musste mindestens 12 Monate 
auf den Antragsteller, Angehörigen oder sonstigen Verfügungsberechtigten zugelassen 
sein). 

Hinweis: Wenn das Fahrzeug als Umzugsgut verzollt wurde, darf das Fahrzeug ab Zulassung in 
Deutschland innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten in der Regel weder verliehen, verpfändet, 
veräußert oder Dritten überlassen werden. 

 Muss ich für mein Fahrzeug in Deutschland Steuern zahlen? 
Im ersten Schritt befindet sich das Fahrzeug aus kraftfahrzeugsteuerrechtlicher Sicht nur 
vorübergehend in Deutschland (bis zu einem Jahr). Somit fällt keine Kraftfahrzeugsteuer an. Meldet 
der ukrainische Halter das Fahrzeug nach Leipzig um, unterliegt dieses der 
Kraftfahrzeugsteuerpflicht. Für die Bezahlung per SEPA-Lastschriftverfahren wird ein Deutsches 
oder ein EU-Konto benötigt. 

 Gibt es weitere Ausnahmeregelungen in der Straßenverkehrsordnung für ukrainischen 
Fahrzeuge und Fahrer/-innen? 
Weitere Befreiungen oder Ausnahmen von den Regelungen der Straßenverkehrsordnung gibt es 
nicht. 
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Thema: Fahrerlaubnisbehörde 

 Darf ich mit meinem ukrainischen Führerschein in Deutschland am Straßenverkehr 
teilnehmen? 
Sie müssen nichts unternehmen, wenn Sie einen gültigen ukrainischen Führerschein besitzen. Ihr 
Führerschein wird in Deutschland und in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU anerkannt. Das 
Mitführen einer beglaubigten Übersetzung oder eines internationalen Führerscheins ist nicht 
erforderlich. Wurde Ihr ukrainischer Führerschein erstmalig ausgestellt und ist dieser 
zwischenzeitlich abgelaufen, wird der Führerschein ebenfalls für die Dauer des Schutzstatus 
anerkannt.   
Diese Vorgehensweise wird in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Umgang mit ukrainischen Fahrerdokumenten geregelt, die am 27.07.2022 in Kraft getreten ist. Diese 
endet spätestens am 06.03.2025 bzw. wenn der Schutzstatus nicht mehr vorliegt. 
Aktuelle Informationen zum Thema werden fortlaufend auf unserem Internetauftritt (Link) 
veröffentlicht.  

Allgemeine Informationen 

 Wie komme ich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kfz-Zulassung- und Fahr-
erlaubnisbehörde? 
Bitte nutzen Sie die Straßenbahn 12 oder 15 in Richtung Technisches Rathaus sowie die S-Bahn 2 
(Ausstieg: Altes Messegelände) oder die S-Bahn 4 (Ausstieg: Riebeckstraße / Stötteritzer Straße. 
Die Busse 60 (Ausstieg: Ostplatz) und 70, 74 (Ausstieg: Technisches Rathaus) können Sie ebenfalls 
nutzen. 
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter zulassung@leipzig.de, fahrerlaubnis@leipzig.de oder 
telefonisch unter 0341-115.  

https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/fahrerlaubnis-gefluechtete-aus-der-ukraine
mailto:zulassung@leipzig.de
mailto:fahrerlaubnis@leipzig.de
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